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BESCHLUSS Nr. 1 /78 DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES

vom 6. Dezember 1978

zur Ersetzung der Rechnungseinheit durch die Europäische Rechnungseinheit in Artikel 8 des
Protokolls Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in" oder
„Ursprungserzeugnisse" und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen

a ) einer Warenverkehrsbescheinigung EUR. 1 ,
nachstehend Bescheinigung EUR. 1 genannt, de
ren Muster im Anhang V dieses Protokolls wie
dergegeben ist, oder

b ) eines Formblatts EUR. 2 , dessen Muster im An
hang VI dieses Protokolls wiedergegeben ist, für
Sendungen, die ausschließlich Ursprungserzeug
nisse enthalten und deren Wert je Sendung 2 400
Europäische Rechnungseinheiten nicht über
schreitet.

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS -

gestützt auf das am 22 . Juli 1972 in Brüssel unterzeich
nete Abkommen zwischen der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft und der Republik Island,

gestützt auf das Protokoll Nr. 3 über die Bestimmung des
Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in" oder „Ur
sprungserzeugnisse" und über die Methoden der Zu
sammenarbeit der Verwaltungen , nachstehend „Proto
koll Nr . 3 " genannt, insbesondere auf Artikel 28 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Rechnungseinheit entspricht nicht mehr der derzeiti
gen internationalen Währungslage ; es ist daher erforder
lich, eine Alternative zu finden, nach der die Feststellung,
wann Formblätter EUR. 2 anstelle von Warenverkehrs
bescheinigungen EUR. 1 verwendet werden können und
wann kein Ursprungsnachweis notwendig ist, auch in
Zukunft auf einer gemeinsamen Wertgrundlage getroffen
werden kann.

Die Gemeinschaft schlägt vor, die Rechnungseinheit ab
1 . Januar 1979 durch die Europäische Rechnungseinheit
zu ersetzen .

Es ist angebracht, die Europäische Rechnungseinheit als
gemeinsame Wertgrundlage zu nehmen.

Aus administrativen und wirtschaftlichen Gründen muß
diese gemeinsame Wertgrundlage für Zeiträume von
mindestens jeweils zwei Jahren unverändert bleiben ; die
zu verwendende Europäische Rechnungseinheit ist aus
nahmsweise zu einem Stichtag festzustellen, welcher alle
zwei Jahre anzupassen ist.

Es ist wünschenswert, eine Verminderung der Wäh
rungsbeträge der gemeinsamen Wertgrundlage gegen
über den geltenden Werten zu vermeiden —

(2 ) Auf folgende Ursprungserzeugnisse im Sinne
dieses Protokolls ist das Abkommen bei der Einfuhr
in die Gemeinschaft oder nach Island ohne Vorlage
eines der in Absatz 1 genannten Nachweise anzu
wenden:

a ) Waren , die in Kleinsendungen an Privatpersonen
verschickt werden und deren Wert 165 Europä
ische Rechnungseinheiten nicht überschreitet ;

b ) Waren, die sich im persönlichen Gepäck Reisen
der befinden und deren Wert 480 Europäische
Rechnungseinheiten nicht überschreitet.

Diese Bestimmungen finden nur Anwendung, sofern
es sich um Einfuhren nichtkommerzieller Art handelt
und angemeldet wird , daß diese Einfuhren den Vor
aussetzungen für die Anwendung des Abkommens
entsprechen, wobei an der Richtigkeit dieser Erklä
rung kein Zweifel bestehen darf.

Als Einfuhren nichtkommerzieller Art gelten solche,
die gelegentlich erfolgen und ausschließlich aus Wa
ren bestehen , die zum persönlichen Ge- oder Ver
brauch der Empfänger oder Reisenden oder zum Ge
oder Verbrauch in deren Haushalt bestimmt sind ;
dabei dürfen diese Waren weder durch ihre Beschaf
fenheit noch durch ihre Menge zu der Vermutung
Anlaß geben , daß ihre Einfuhr aus kommerziellen
Gründen erfolgt .

( 3 ) Beträge in nationaler Währung des Ausfuhr
staats, die den in Europäischen Rechnungseinheiten
ausgedrückten Beträgen entsprechen, werden durch
den Ausfuhrstaat festgelegt und den anderen Ver
tragsparteien mitgetei-lt. Sind die Beträge höher als
die betreffenden durch den Einfuhrstaat festgelegten
Beträge, so erkennt der Einfuhrstaat sie an, wenn die
Waren in der Währung des Ausfuhrstaats in Rech
nung gestellt werden.

BESCHLIESST :

Artikel 1

(J ) Artikel 8 Absätze 1 , 2 und 3"des Protokolls Nr. 3
erhält folgende Fassung:

„( 1 ) Auf Ursprungserzeugnisse im Sinne dieses
Protokolls ist das Abkommen bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft oder nach Island bei Vorlage eines der
folgenden Nachweise anzuwenden :
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Wird die Ware in der Währung eines anderen Mit
gliedstaats der Gemeinschaft oder eines anderen in
Artikel 2 dieses Protokolls genannten Staates in
Rechnung gestellt, so erkennt der Einfuhrstaat den
vom betreffenden Staat mitgeteilten Betrag an .

(4 ) Für die Umrechnung der Europäischen Rech
nungseinheit in nationale Währung gilt bis zum
30. April 1981 der zum 30. Juni 1978 gültige natio
nale Kurs der Europäischen Rechnungseinheit. Für
jeden nachfolgenden Zeitraum von zwei Jahren gilt
der nationale Kurs der Europäischen Rechnungsein
heit, der am ersten Arbeitstag im Oktober des dem
Zweijahreszeitraum vorangegangenen Jahres gültig
ist."

(2 ) Die Absätze 4 und 5 von Artikel 8 des Protokolls
Nr. 3 werden zu den Absätzen 5 und 6 .

(3 ) In Artikel 13 Absatz 2 des Protokolls Nr. 3 ist die
Bezugnahme auf Artikel 8 Absatz 4 durch Bezugnahme
auf Artikel 8 Absatz 5 zu ersetzen .

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am 1 . Januar 1979 in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 6 . Dezember 1978 .

Für den Gemischten Ausschuß
Der Vorsitzende

P. DUCHATEAU


